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 WERNER FAYMANN
BUNDESKANZLER

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Maga  Barbara PRAMMER 
Parlament 
1017     W i e n 
GZ: BKA-353.110/0008-I/4/2014 Wien, am 17. Februar 2014
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Neubauer, Kolleginnen und Kollegen haben am 

17. Dezember 2013 unter der Nr. 274/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend neue Erkenntnisse bezüglich der Vorfälle auf der Porzescharte 

gerichtet. 

 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 

 Sind Ihnen die Ereignisse, die sich am 25. Juni 1967 auf der Porzescharte zu-
getragen haben, bekannt? 

 
Ja. 

 
Zu den Fragen 2 und 3: 

 Ist Ihnen bekannt, dass der Militärhistoriker Oberst Mag. Dr. Speckner in seinem 
Buch „Zwischen Porze und Roßkarspitz“ den Sachverhalt unter Einbezug genau-
esten Aktenstudiums neu aufgearbeitet hat und den Beweis für die Unschuld von 
Peter Kienesberger und Erhard Hartung geliefert hat? 

 Ist Herr Bundespräsident Dr. Fischer in dieser Angelegenheit an Sie herangetre-
ten, um eine Klärung dieser Situation herbeizuführen? 

 
Nein. 

 
Zu den Fragen 4 bis 6 sowie 8 bis 11: 

 Warum sind dem damaligen Justizminister Dr. Klecatsky die betreffenden Nieder-
schriften und Dokumente der Sicherheitsdirektion vom Land Tirol und vom Innen-
ministerium nicht vorgelegt worden und wer hat dies zu verantworten? 

 Warum ist sämtliches dem Innenministerium vorliegende Material, welches be-
weist, dass es auf der Porzescharte kein Attentat stattgefunden hat (Bericht 
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Dr. Doblander vom 26.06.1967 an die Sicherheitsdirektion von Tirol vom 
26.06.1967; Erhebungsbericht des Tiroler Sicherheitsdirektors Dr. Stocker vom 
28.06.1967 an Min.Rat. Dr. Franz Häusler und andere) nicht dem Untersuchungs-
richter oder dem Gericht und der Verteidigung vorgelegt worden? 

 Warum sind den österreichischen Justizbehörden keine Obduktionsbefunde und 
Totenscheine der angeblich auf der Porzescharte getöteten italienischen Solda-
ten vorgelegt worden? 
a. Wurden solche den österreichischen Behörden überreicht? 
b. Wenn ja, wo befinden sich diese? 

 Warum wurde es dem österreichischen Sprengstoffsachverständigen Oberst 
Dr. Massak gestattet, sein ausschließlich dienstlich erworbenes Wissen als Zeu-
ge/Sachverständiger beim Prozess in Florenz (1971) gegen die angeblichen 
österreichischen Attentäter vorzutragen obwohl zumindest dem damaligen Innen-
minister Dr. Hetzenauer bekannt sein musste, dass es kein Attentat auf der Por-
zescharte gegeben hat? 

 Da die Aussagen von Polizei-Oberst Ing. Alois Massak wesentlich zum Fehlurteil 
von Florenz (mehrfach lebenslang) beigetragen haben, ergibt sich die Frage wel-
che Maßnahmen Österreich bisher gesetzt hat um dieses Fehlurteil zu annullie-
ren und die unschuldig Verurteilten zu rehabilitieren? 
a. Wird die Republik Österreich die Haftschädigung bzw. Anwaltskosten der un-
schuldig Verurteilten übernehmen? 

 Welche Maßnahmen wird Österreich künftig setzen um die in Florenz unschuldig 
Verurteilten voll zu rehabilitieren? 

 Werden Sie sich aufgrund der neuen Erkenntnisse dafür einsetzen, dass die bis 
vor kurzem getätigten Schuldzuweisungen entkräftet werden? 
a. Wenn ja, auf welcher Ebene wird dies geschehen? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

 
Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanzleramts. 

 
Zu Frage 7: 

 Warum konkret hat Bundeskanzler Klaus bezüglich der Prozessführung durch 
den Richter Dr. Kubernat im Dezember 1968 beim Landesgerichtspräsidenten 
interveniert (Seite 218 folgend)? 
a. Welche Unterlagen darüber sind noch vorhanden? 
b. Wo befinden sich diese Unterlagen? 

 
Im Bundeskanzleramt liegen dazu keine Unterlagen vor. 

 

Der Bundeskanzler: 
FAYMANN 
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